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Erratum 

 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 

18. Auflage 
 
 

Leider enthält dieses Buch folgende Unrichtigkeiten: 
 
 
§ 19 Abs. 4 hat zu lauten: 
 

 (4) Bei der Antragstellung hat der Fremde die erforderlichen erkennungsdienst-
lichen Daten zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls an der Ermittlung und 
Überprüfung dieser nach Maßgabe des § 35 Abs. 3 mitzuwirken; andernfalls ist 
sein Antrag zurückzuweisen. Bei Verlängerungsanträgen sind erkennungsdienst-
liche Daten nur mehr insoweit zu ermitteln, als diese bei der Behörde nicht vorlie-
gen oder zur Feststellung der Identität des Betroffenen erforderlich sind. 
 
 
§ 20 Abs. 4 hat zu lauten: 
 

 (4) Ein Aufenthaltstitel nach Abs. 3 erlischt, wenn sich der Fremde länger als 
zwölf aufeinander folgende Monate außerhalb des EWR-Gebietes aufhält. Aus 
besonders berücksichtigungswürdigen Gründen, wie einer schwerwiegenden 
Erkrankung, der Erfüllung einer sozialen Verpflichtung oder der Leistung eines der 
allgemeinen Wehrpflicht oder dem Zivildienst vergleichbaren Dienstes, kann sich 
der Fremde bis zu 24 Monate außerhalb des EWR-Gebietes aufhalten, wenn er dies 
der Behörde vorher mitgeteilt hat. Liegt ein berechtigtes Interesse des Fremden 
vor, hat die Behörde auf Antrag festzustellen, dass der Aufenthaltstitel nicht erlo-
schen ist. Der Nachweis des Aufenthalts im EWR-Gebiet obliegt dem Fremden. 
 
 
 
Wir möchten uns für diese Fehler entschuldigen. 
 
 


